
Mitteilung des Wiener Fischereiausschusses 
 
Alle Fischerkartenbesitzer, deren Fischerkarte mit dem 31.12.2011 ihre Gültigkeit 
verliert, erhalten ab der Kalenderwoche 44 einen Zahlschein per Post.  
Sollte dies nicht der Fall sein (Adressenänderung etc.) rufen Sie bitte zu den Bürozeiten 
im Wiener Fischereiausschuss an. 
Dieser Zahlschein enthält hinsichtlich der Gültigkeit der Fischerkarte die 
Wahlmöglichkeit zwischen der 
1-jährigen (€ 13,–*) und der 3-jährigen (€ 26,–*). 
Wir bitten um Verständnis, dass wir aus rechtlichen und organisatorischen Gründen die 
Fischerkarte erst nach Einlangen der korrekten Zahlung (inkl. Versand € 13,- oder  € 
26,-) per Post versenden können. 
Da davon ausgegangen wird, dass die zuletzt bei uns gespeicherte Meldeanschrift (= 
Postadresse) unverändert aufrecht ist,  kann der neuerliche Meldenachweis 
unterbleiben.  
Die Fischerkarte ist nach Erhalt zu unterschreiben. Ohne Unterschrift ist die 
Fischerkarte ungültig. 
 
Bürozeiten: 
Fischerkartenbesitzer, die keinen Zahlschein bekommen, weil sich z.B. seit der letzten 
Ausstellung deren Meldedaten geändert haben etc., können im Amtshaus Am 
Modenapark  ab Donnerstag den 1. Dezember 2011  
in der Zeit von 8–12 Uhr ihre Fischerkarte verlängern lassen. In den Wochen ohne 
Feiertage ist von Montag bis Freitag von 8-12 Uhr geöffnet.  
In der Kalenderwoche 52 ist am 27.12. bis 30.12.2011 geöffnet. 
 
Seit 6. April 2010 ist für den Neuerwerb einer Fischerkarte eine Prüfung gesetzlich 
vorgeschrieben. 
 
Prüfungstermine: 

2. Februar 2012      Anmeldung bis 31. Dezember 2011 

           3. Mai   2012           Anmeldung bis 31. März 2012 

Prüfungsort: Amtshaus 1030 Wien, Am Modenapark 1-2/ Stiege 
1/Dachgeschoss Schulungsräume. 

Prüfungszeit 2 Stunden, zusätzlich eine Informationsstunde (freiwillig, keine 
Bedingung) Hier können Sie Fragen stellen und fehlende Informationen 
erhalten. Jeder Absolvent erhält eine silberne WFA – Medaille. 

 
 
 

  
 
 
 

WIENER FISCHEREIAUSSCHUSS 
1030 Wien, Am Modenapark 1–2/3/323, Tel. 4000-96839, Telefax 4000-99-96839 
E-Mail: office@wiener-fischereiausschuss.at  
Homepage: www.wiener-fischereiausschuss.at  
Bankverbindung: Bank Austria Fischerkartenkonto Nr. 50140 001 384 • BLZ 12000 
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